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1. Grundsätze 

 

 Grundlage der Wegleitung ist die Sportfondsverordnung vom 25. März 2010 (SpfV). 

 Die Wegleitung regelt die Einzelheiten betreffend Termine zur Einreichung und Behandlung 

von Beitragsgesuchen. 

 Um eine effiziente Bearbeitung der Beitragsgesuche zu ermöglichen, ist die vorliegende 

Wegleitung zu beachten. 

 Beitragsgesuche sind unter Benützung der amtlichen Beitragsgesuchsformulare einzurei-

chen. Die Formulare finden Sie unter: 

http://www.pom.be.ch/pom/de/index/lotteriefonds/lotteriefonds/formulare.html 

 Beitragsgesuche werden nach dem Datum ihres Eingangs fortlaufend berücksichtigt. 

 Als eingereicht gilt ein Beitragsgesuch erst, wenn das amtliche Beitragsgesuchsformular  

- vollständig ausgefüllt  

- mit den verlangten Unterlagen  

- mit den verlangten Unterschriften 

- an die folgende Adresse gerichtet wurde: 

Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern 

Sportfonds 

Kramgasse 20  

3011 Bern 

 Die Termine zur Einreichung von Beitragsgesuchen finden Sie:  

- für den Bau und Unterhalt von Sportbauten und Sportanlagen unter Ziffer 2.1  

- für die Anschaffung und Reparatur von Sportmaterial unter Ziffer 3.1 

- für das Kurswesen unter Ziffer 4.1 

- für sportliche Veranstaltungen und Wettkämpfe unter Ziffer 5.1 

- für besondere Massnahmen zur Förderung des Sports unter Ziffer 6.1 

Werden die Termine nicht eingehalten, werden keine Beiträge ausgerichtet. 

 Keine Beiträge werden gewährt für Vorhaben mit kommerziellen Zwecken und für den Profi-

sport.  

Ein kommerzieller Zweck liegt vor, wenn der Gesuchsteller/die Gesuchstellerin eine Er-

werbsabsicht (kommerzielle Nutzung, gewinnbringende Vermarktung der Sportausübung, 

etc.) verfolgt. Als kommerzielle Anlässe gelten bspw. Weltcup Skirennen, Tour de Suisse.  

Als Profisport gilt, wenn der Sportler/die Sportlerin seine/ihre Einkünfte hauptsächlich aus der 

Ausübung seiner/ihrer Sportart und/oder aus der Vermarktung seiner/ihrer Person erzielt. 

 

Kontakt: 

Homepage: http://www.pom.be.ch/pom/de/index/lotteriefonds/lotteriefonds/sportfonds.html 

Email: sportfonds@pom.be.ch 

Telefon: Sportanlagen und Sportbauten: 031 633 53 42 

 Übrige Bereiche: 031 633 53 41 

http://www.pom.be.ch/pom/de/index/lotteriefonds/lotteriefonds/formulare.html
http://www.pom.be.ch/pom/de/index/lotteriefonds/lotteriefonds/sportfonds.html
mailto:sportfonds@pom.be.ch
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2. Beiträge für den Bau und Unterhalt von Sportbauten und Sportanlagen 

 

2.1 Beitragsgesuch:  

Das Gesuchsformular ist vor Baubeginn einzureichen. 

Im Zeitpunkt der Einreichung des Beitragsgesuchs muss die Finanzierung gesichert und nach-

gewiesen (bspw. mit rechtskräftigem Kreditbeschluss der Gemeinde, einer Bankgarantie, abge-

schlossenem Hypothekarvertrag, zugesicherten Beiträgen Dritter) sein. 

Handelt es sich voraussichtlich um einen Beitrag, der in der Finanzkompetenz des Regierungs-

rates oder des Grossen Rates liegt, erhält der Gesuchsteller/die Gesuchstellerin eine Bestäti-

gung, dass das Beitragsgesuch als eingereicht gilt.  

 

2.2 Unterhalt: 

Ein Beitrag für den Unterhalt wird nur gewährt, wenn dieser im Zusammenhang mit grösseren 

baulichen Massnahmen steht (Sanierung). Kein Beitrag wird gewährt an die Arbeiten für die In-

standstellung von Sportbauten und Sportanlagen (Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch 

einfache oder regelmässig wiederkehrende Massnahmen im Rahmen des laufenden Unter-

halts). 

 

2.3 Unmittelbar sportlichen Zwecken dienen insbesondere: 

- Sporthallen 

- Sportanlagen 

- Garderoben 

- Duschen 

- Lagerräume für das Sportmaterial 

- Heizungen 

 

2.4 Unter Öffentlichkeit und nicht gewinnorientierten Benützergruppen sind zu verstehen:  

- in Sportvereinen organisierte Sporttreibende 

- Vereine und andere Organisationen mit gemeinnützigen Zwecken und ohne Erwerbsabsicht  

 

2.5 Ergänzende Bedingungen: 

Beiträge werden gestützt auf den Kostenvoranschlag, der als obere Limite gilt, gewährt.  

Der gewährte Beitrag wird nach Einreichung der Bauabrechnung und anschliessender Prüfung 

durch den Sportfonds ausbezahlt. Die Bauabrechnung muss der Struktur des Kostenvoran-

schlages entsprechen.  

Bei einem zugesicherten Beitrag von mehr als Fr. 100‘000 kann eine Teilzahlung beantragt 

werden. In jedem Fall werden 20 Prozent des zugesicherten Beitrages bis zur Schlussabrech-

nung zurück behalten. 

Wenn die anrechenbaren Kosten in der Bauabrechnung den Kostenvoranschlag um mehr als 

10 Prozent oder den gewährten Beitrag um mehr als Fr. 1‘000 unterschreiten, wird der gewähr-

te Beitrag gekürzt. 

Nachträgliche Mehrkosten oder Projektänderungen werden nicht berücksichtigt. 
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3. Beiträge für die Anschaffung und Reparatur von mobilem Sportmaterial 

 
3.1 Beitragsgesuch:  

Das Gesuchsformular ist nach der Anschaffung und Reparatur einzureichen.  

Pro Kalenderjahr kann grundsätzlich ein Beitragsgesuch gestellt werden. 

 

3.2 Mobiles Sportmaterial, das unmittelbar der Sportausübung dient und üblich ist  

(nicht abschliessend): 

- Material, das nicht fest mit der Sportbaute oder Sportanlage verbunden ist 

- Material gemäss Anhang (Tabelle 1 und Tabelle 2)  

 

3.3 Persönliches Material (nicht abschliessend): 

- Sportmaterial, das sich nicht im Besitz des Gesuchstellers/der Gesuchstellerin befindet  

- Bekleidung 

 

3.4 Verbrauchsmaterial (nicht abschliessend):  

- Reinigungsmaterial 

- Schreibzeug 

 

3.5 Ergänzende Bedingungen: 

Bei grossen Sportgeräten gelten die Maximalbeiträge gemäss Tabellen 1 und 2 im Anhang. 

Beiträge können gewährt werden, wenn das Material im laufenden oder im vorausgegangenem 

Kalenderjahr gekauft/repariert wurde. Massgeblich ist das Datum der Rechnung. 

Beiträge können ausgerichtet werden, wenn das Sportmaterial auf der Rechnung konkret be-

zeichnet ist und die Rechnung auf den Gesuchsteller/die Gesuchstellerin ausgestellt und vom 

Gesuchsteller/der Gesuchstellerin bezahlt wurde. 

Wurde die Rechnung bar bezahlt, muss dies aus der Rechnung klar hervorgehen („Betrag dan-

kend erhalten“ und Unterschrift des Empfängers/der Empfängerin). 

Beiträge können gewährt werden, wenn das Sportmaterial im Eigentum des Gesuchstellers/der 

Gesuchstellerin bleibt und von mehreren Personen regelmässig und unentgeltlich benützt wer-

den kann. 

Beiträge an Gemeinden können gewährt werden, wenn das Material den Verbänden, Vereinen 

und anderen nicht gewinnorientierten Benützergruppen regelmässig und unentgeltlich zur Ver-

fügung gestellt wird.  

Das Sportmaterial muss während 5 Jahren (ab Beitragsgewährung) im Eigentum des Ge-

suchstellers/der Gesuchstellerin bleiben.  

Geldüberweisungen auf Konten von Privatpersonen sind ausgeschlossen.  
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4. Beiträge für das Kurswesen  

 

4.1 Beitragsgesuch:  

Das Gesuchsformular ist bis 4 Monate nach Abschluss des Verbandsjahres einzureichen.  

Gibt es keinen Berner Verband, kann der interkantonale Verband nur dann Beiträge beantra-

gen, wenn er seinen Sitz im Kanton Bern hat. 

 

4.2 Kurse und Lager: 

- Aus- und Fortbildungskurse von Ausbildenden, Betreuenden, Leitenden 

- Funktionärskurse von Schieds- und Kampfrichtern/Schieds- und Kampfrichterinnen, Instrukto-

ren/Instruktorinnen, Obmännern, Verbands- und Vereinsverantwortlichen 

- Zusammenzüge von Kadern und Auswahlmannschaften (Mindestalter der Teilneh-

mer/Teilnehmerinnen: 10 Jahre) 

- Trainingslager von Kader- und Auswahlmannschaften mit Übernachtungen und mindestens 4 

Stunden Sportaktivität oder sporttheoretischer Ausbildung pro Tag 

 

4.3. Beitragssatz: 

Eissport 75% 

Schwimmsport 55% 

Hallensport 45% 

Rasensport auf Normalanlagen 45% 

Skisport (alpin, nordisch) 45% 

Diverse Freiluftsportarten auf / mit Anlagen 25% 

Sport in der Natur 25% 

 

4.4. Beitragspauschale pro Teilnehmer/in und Dauer beträgt: 

bis zu 2 Stunden  Fr.  15 

ab 2 bis 4 Stunden  Fr.  30 

ab 4 Stunden ohne Übernachtung Fr. 60 

ab 4 Stunden mit Übernachtung Fr.  100 

Bei mehrtägigen Kursen und Lagern wird der letzte Kurs-/Lagertag mit max. Fr. 60 angerechnet 

 

4.5. Ergänzende Bedingungen: 

Die Kursteilnehmer/Kursteilnehmerinnen müssen einem Berner Verein angehören. 

Die Kursteilnehmer/Kursteilnehmerinnen müssen aus mindestens 4 verschiedenen Berner Ver-

einen stammen. 

Bei Sportarten mit weniger als 8 Berner Vereinen müssen am Kurs Teilnehmern/Teilnehmer- 

innen aus mindestens 2 Berner Vereinen mitmachen. 

Kursteilnehmern/Kursteilnehmerinnen von ausserkantonalen Vereinen können Beiträge gewährt 

werden, wenn der ausserkantonale Verein Mitglied des Berner Verbandes ist. 

Kursverantwortliche, Kursleiter/Kursleiterinnen, Referenten/Referentinnen gelten nicht als 

Kursteilnehmer/Kursteilnehmerinnen.  
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5. Beiträge für sportliche Veranstaltungen und Wettkämpfe 

 

5.1 Beitragsgesuch:  

Das Gesuchsformular ist vor der Veranstaltung/dem Wettkampf einzureichen.  

 

5.2 Ergänzende Bedingungen:  

Beiträge können nur gewährt werden an offizielle Sportveranstaltungen der Fachverbände der 

entsprechenden Sportart. 

Der Sportanlass muss in der Regel im Kanton Bern durchgeführt werden. 

Bei Sportarten mit überdurchschnittlich vielen Beitragsgesuchen (bspw. Anzahl Beitragsgesu-

che im Verhältnis zur Anzahl Mitglieder des Verbandes) kann der Sportfonds festlegen, wie vie-

le Beitragsgesuche pro Kalenderjahr höchstens unterstützt werden können. 

Keine Beiträge werden gewährt an Regionale und Kantonale Jugendwettkämpfe mit Teilneh-

mern/Teilnehmerinnen bis zum 20. Altersjahr (J+S-Alter), Grümpelturniere, Spielfeste und ähn-

liche Anlässe.  

Keine Beiträge werden an Meisterschaftsspiele von Mannschaftssportarten ausgerichtet. 

Beiträge an Länderspiele oder Wettkämpfe können nur gewährt werden, wenn es sich um An-

lässe auf höchstem Leistungsniveau der Sportart handelt. 
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6. Beiträge für besondere Massnahmen zur Förderung des Sports 

 

6.1 Beitragsgesuch:  

- Für internationale Vereinswettkämpfe mit nationaler Qualifikation: 

 Das Gesuchsformular ist vor dem Heimspiel einzureichen. 

 Das Gesuchsformular ist bis zwei Monate nach dem Auswärtsspiel einzureichen.  

- Die übrigen Beitragsgesuche können jederzeit eingereicht werden. Diese Beitragsgesuche 

werden nach einer Vorprüfung durch den Sportfonds der kantonalen Fachkommission Sport 

(FAKO) zur Beurteilung vorgelegt. 

 

6.2. Internationale Vereinswettkämpfe mit nationaler Qualifikation 

An Berner Vereine, die sich über nationale Meisterschaften für internationale Vereinswettbe-

werbe (Europacup) qualifiziert haben, können Beiträge gewährt werden.  

 

6.3 Ergänzende Bedingungen: 

- Für internationale Vereinswettkämpfe mit nationaler Qualifikation: 

 Beiträge können gewährt werden an die Kosten für diejenigen Personen, die auf dem 

Matchblatt des Spiels aufgeführt sind. Der Beitragssatz beträgt 50 Prozent der berück-

sichtigten Kosten. 

 Es werden nur die Kosten berücksichtigt, die unmittelbar mit dem Wettkampf im Zu-

sammenhang stehen. 

- Im Übrigen: 

 Besondere Massnahmen zur Förderung des Sports beschränken sich auf Massnahmen 

im Zusammenhang mit der Umsetzung des kantonalen Sportleitbilds und Sportkonzepts. 

 Durch die kantonale Verwaltung initiierte Projekte können im begrenzten Rahmen durch 

den Sportfonds unterstützt werden. 

 Nach Abschluss des Vorhabens wird der Beitrag gestützt auf die Schlussabrechnung 

(strukturiert wie der Kostenvoranschlag) ausbezahlt. 

 Nachträgliche Mehrkosten oder Projektänderungen werden nicht berücksichtigt. 

 Wenn in der Schlussabrechnung die Kosten, welche gestützt auf den Kostenvoran-

schlag mit einem Beitrag aus dem Sportfonds berücksichtigt wurden, den Kostenvoran-

schlag um mehr als 10 Prozent oder den gewährten Beitrag um mehr als Fr. 1‘000 un-

terschreiten, wird der gewährte Beitrag gekürzt. 
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7. Schlussbestimmung 

 

Diese Wegleitung tritt am 1. August 2010 in Kraft und ersetzt die Wegleitung zur Einreichung 

von Gesuchen um Beiträge aus dem Sportfonds vom 4. Dezember 2009. 

 
 
 
 
Bern, 29. Juli 2010 
 
 
 DER POLIZEI- UND 
 MILITÄRDIREKTOR 
 

  
 Hans-Jürg Käser 
  Regierungsrat 
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Anhang  
 
zu den Beiträgen für die Anschaffung und die Reparatur von mobilem Sportmaterial gemäss Praxis  
 
(vgl. zum Ganzen Art. 9 SpfV und Ziffer 3 der Wegleitung zur SpfV) 
 
 
Tabelle 1: Allgemein (nicht abschliessend) 

 

Material, für das ein Beitrag gewährt wer-
den kann:  

Kein Beitrag wird gewährt für:  

 

- Kraft-, Spiel- und Fitnessgeräte 

- Schlägerset (max. Fr. 500) 

- Stopp- und Matchuhren, Zeitmessanlagen 

(max. Fr. 5'000) 

- Überzugs- bzw. Markierungsleibchen zum Trai-

ning und Spiel in den Spielsportarten 

- Videokamera (nur Gerät ohne Zubehör, max. 

Fr. 500) 

- Universalschläger (max. Fr. 30) 

- Spieltaktiktafeln (Grösse bis max. A3) 

- Musikgeräte, wenn das Abspielen von Musik 

unabdingbarer Bestandteil der Sportart ist 

(max. Fr. 800) 

 

- Sportgeräte mit Motorantrieb 

- Verpflegungsmaterial (z.B. Trinkbehälter, 

Bidon, etc.) 

- Unterhaltsgeräte (z.B. Walzen, Rasenmäher, 

Pistenfahrzeuge, Eis- oder Wasseraufberei-

tungsmaschinen, mobile Bewässerungsanla-

gen, etc.) 

- TV, Audiomaterial 

- Funkgeräte und Natel 

- Akkus und (Schutz)taschen  

- Computer, Drucker und Auswertungsprogram-

me 

- Bekleidung (z.B. Schuhe, Handschuhe, Tenüs, 

T-Shirts, etc.) 

- Persönliche Sportgeräte (z.B. Stockarten, 

Schläger für Rückschlagspiele, Ski, Velos, etc.) 

- Literatur und Lehrmaterial 

- Sportgerät zur Ausrüstung von Pausenplätzen 

- Schieds- und Linienrichtermaterial und 

 -ausrüstung 

- Transport-, Verpackungskosten, Portospesen, 

Zoll- und Einfuhrkosten 

- Verbrauchsmaterial (z.B. Bleistifte, Kreide, Rei-

nigungsmaterial, etc.) 

- Tiere, die für sportliche Aktivitäten notwendig 

sind 

- Druckkosten 

- Sicherungs- und Rettungsmaterial 

- Sanitätskoffer und -material 

- Wartungs- und Servicearbeiten 

- Transport- und Materialwagen 
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Tabelle 2: Sportmaterial nach Sportart (nicht abschliessend) 

 

Sportart Material, für das ein Beitrag 
gewährt werden kann: 

Kein Beitrag wird gewährt für:  

Armbrustschiessen - Armbrust 

- Pfeil 

- Scheibe 

- Bleigiessanlage 

- Tragseil 

- Umkehrrolle 

 

Badminton - Shuttle 

- Netz 

- Netzständer 

 

Ballonfahren - Ballonhülle (max. Fr. 10'000) 

- Ballonkorb (max. Fr. 6'000) 

- Propangas-Brenner und -Flasche 

- Zugfahrzeug 

- Transportanhänger 

- Unterhaltskosten 

- Behördekosten 

- Auffüllen der Gasflasche  

Baseball - Fängerausrüstung 

- Netz / Gitter 

- Universalhelm 

- Ball  

 

Basketball - Korb  

- Brett 

- Ball  

 

Behindertensport - Rennrollstuhl  
(Quickie GPV + Shadow 3-Rad) 

- Monoski (ROSBOB) 

 

Bergsteigen 
(SAC) 

- Seil 

- Haken 

- Karabiner 

- Klettergurt („Gstältli“) 

- Griff 

- Mobile Kletterwand 

- Steigeisen 

- Pickel 

- Sondierstange 

- Lawinenschaufel 

- Lawinenverschüttetensuchgerät 

Billard - Tisch mit Zubehör 

- Billardkugel 

- Überziehtuch  

- Universalqueue 

- Queueverlängerung 

- Bereitstellen bzw. Überziehen 
Tisch bei Anlässen mit Montage 

- Queue 

- Schichtleder Quick 

- Tasche 

- Kreide und Magnetkreidehalter 

- Tischbeleuchtung 

Boccia  - Kugel (persönliches Material) 

Bogenschiessen - Scheibe / Scheibenbild 

- Übungsbogen und -pfeil 

- Köcher 

- Ständer / Scheibenbaumaterial 

- Pfeilsuchgerät / Deluxe-Streifen 

- Fita-Auflage 

- Bogenwaage 

- Finger- und Armschutz 

Boxen - Kopfschutz  

- Boxsack / Schlagbirne 

- Mobiler Boxring 

 

Curling - Stein 

- Besen 

- Slidersohle 
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- Gummihack inkl. Montage 

- Messgerät 

Einradsport - siehe Radsport  

Eishockey - Torhüterausrüstung (ohne Stock 
und Schlittschuhe) 

- Tor und Netz 

- Puck 

- Feldspielerausrüstung 

- Tiefschutz 

Eislauf - Musikgerät mit Lautsprecher - Notenkasten 

Eisstockschiessen - Eisstock  

- Slidersohle 

- Stockkörper 

- Griff 

- Winter- und Sommer-Platten 

- Daube (Zielring im Feld) 

- Eisstockschuh 

- Eisstockhose 

Fallschirmspringen - Fallschirmausrüstung 
(max. Fr. 3'000) 

 

Fechten - Degen, Florett, Säbel 

- Weste 

- Gesichtsschutz 

- Trefferanzeigegerät 

- Waffenprüfer  

- mobiler Bodenbelag 

 

Football - Ball 

- Tor 

- Spielfeldpylonen 

- Universalhelm 

- Universalschulterschutz 

Fussball - Ball 

- Tor, Netz und Netzhaken 

- Freistossmauer 

- Cornerpfosten und -fahnen 

- Spielfeldmarkierung 

Gewichtheben - Hantel 

- Magnesium 

 

Handball - Ball 

- Tor, Netz und Netzhaken 

 

Hängegleiter - Gleitschirmausrüstung 
(max. Fr. 3'000) 

 

Hornussen - Bock 

- Ziehli 

- Nousse 

- Noussewurfmaschine 

- Rute 

- Schindel 

Inlinehockey - Torhüterausrüstung 

- Tor und Netz 

- Puck  

- Ball 

- Mobile Bande 

- Stock  

Kampfsport 
(Taekwondo, Thaibo-
xen) 

- Matte 

- Weste (bei elektronischer Weste 
inkl. benötigtes Zusatzmaterial) 

- Kopfschutz  

- Boxsack / Schlagbirne 

- Wandschlagpolster 

- Schlagkissen 

- Mobiler Boxring 

- Palette zum Transport von Matten 

- Kleidung 

- Schutzausrüstung, die unter der 
Kleidung getragen werden (bspw. 
Schienbein-, Unterarm- und Unter-
leibsschutz) 

- Spiegel 

Klettern - siehe Bergsteigen  

Kunstradfahren - siehe Radsport  

Kunstturnen - Kunstturnringe 

- Stufenbarren 

- Barrenholme 

- Schwebebalken 

- Schrank 

- Gestell 

- Wagen 

- Trampolin 
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- Spannreck 

- Minitrampolin 

- spezielle Matte 

- mobiler Kunstturnboden 

- Rhönrad 

Landhockey - Torhüterausrüstung 

- Tor, Netz und Netzhaken 

- Ball  

- mobile Bande 

- Stock  

Langlauf - Spurgerät 
(max. Fr. 20'000) 

 

Leichtathletik - Startblock  

- Hürde 

- Wurfgerät 

- Hoch- und Stabhochsprungmatte 
und -latte 

- Wurfrakete (Vortex) 

- Startnummer ohne Aufdruck 

- Megaphon 

Minigolf - Universalschläger und -bälle  

Moderner Fünfkampf - Material analog Einzeldisziplinen  

Orientierungslauf - Karte (Kartendruck) 

- Kompass 

- Postenmaterial 

- Startnummer ohne Aufdruck 

- Nachtlampe 

- Akku Nachtlampe 

Pétanque  - Kugel (persönliches Material) 

Pfadi 
(Lagersport, Trekking) 

- Pioniermaterial (Pickel, Spaten,  
Seil, Seilzug, Rolle, Karabiner und 
Klettergürtel („Gstältli“) 

- Zelt 

- Lagersportmaterial 

- Schlafsack  

- Hütteninventar 

- Wasseraufbereitungsanlage und 
-gerät 

- Motorsäge 

- Schwimmweste, Barifox, GPS 

- Holzbearbeitungswerkzeug 

- Blache und Kochgeschirr 

Pferdesport 
(Voltigieren) 

- Hindernis 

- Parcoursmaterial 

- Voltigiergurt inkl. Ausrüstung 

- Pferdeboxe 

- Pferdeunterhalt 

Platzgen - Platzger 

- Lehm 

- Hacke 

- Meter 

- Stechgerät 

- mobile Riese 

- Wassereimer 

- Spate 

Radball - siehe Radsport  

Radsport - Hocheinrad 

- Radball-, Quer- und Bahnvelo 

- Kunstrad 

- Radballgürtel 

- Lenker, Vorder- und Hinterachse 

- Radball  

- Felge und Felgenband 

- Sattel 

- Kettenspanner 

- Universalhelm 

Rollhockey - Torhüterausrüstung 

- Tor, Netz und Netzhaken 

- Ball  

- mobile Bande 

 

Rollkunstlauf: 

- Musikgerät mit Lautsprecher 

- Stock  

Schach - Schachbrett 

- Schachfigurenset 

- Partieformular 
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- Schachuhr 

Schiessen - Waffe (nur für Vereins- und Ver-
bandskurswesen) 

- Hohlkammerplatte 

- Schiesshilfe für die Junioren- und 
Jugendausbildung 

- Scheibenmaterial 

- Munition 

- Schiesshandschuh 

- Zweibeinstütze 

- Verbrauchsmaterial ( z.B. Thermo-
Druckerrolle) 

- Endlosband 

- Schiessjacke und -handschuh 

Schwimmen - Auftriebshilfe 

- Gleitbrett 

- Wasserballtor und –ball  

- Leine 

- Startblock  

- Flosse 

- Aqua-Pant (für Kurse) 

- Sprungmatte (speziell dick) 

- Pull Buoys, Zugseil, Sprintzugseil 

- Ausbildungsmaterial für Rettungs-
schwimmen 

- Sprungbrett 

 

Synchronschwimmen 

- Musikgerät und Lautsprecher für 
Synchronschwimmen 

- Trainingssteuerung wie z.B. Lak-
tatmessung, Pulsmessung, Muskel-
funktionsmessung 

- Schwimmweste 

- Wasserballkappe 

- Neoprenanzug 

Schwingen - Schwingerhose mit Gurt 

- Sägemehl und -transport 

 

Segelfliegen - Segelflugzeug inkl. dazugehörende 
Instrumente (max. Fr. 15'000) 

- Ruder, Klinke, Capot 

- Oberflächenerneuerung (max. Fr. 
10'000, Erneuerung frühestens 
nach 8 Jahren)  

- Zugfahrzeug und -flugzeug 

- Logger 

- Verschleissteil 

- Pneu 

- Bremse 

- Wiederkehrende Unterhaltsarbeiten 

- Sicherungs- und Rettungsmaterial 

- Flügeltuch und Stoff für Flügeltuch   

- Fallschirm 

Ski alpin - Slalomstange/Kippstange und ent-
sprechende Bohrmaschine 

- Ersatzröhre 

- Ersatzstange 

- Startnummer ohne Aufdruck 

- Fell für Skitour 

- Schaufel 

- Ski und Skistock  

- Schaufel 

Skispringen - Ausrüstung für Junioren - Sprungschuh 

- Sprungski 

Snowboard - siehe Ski alpin - Snowboard 

Sportkegeln (SIAB) - Kugel 

- Kegel 

 

Squash - Ball - Schläger 

Streethockey - Torhüterausrüstung 

- Tor, Netz und Netzhaken 

- Fieselball 

- Mobile Bande 

- Stock  

- Feldspielerausrüstung 

Tanzsport - Musikgerät mit Lautsprecher  

Tennis - Ball  

- Ballwagen 

- Netz und Netzpfosten 

- Netzkurbel 

- Ballwurfmaschine 

- Anzeigetafel 

- Sandstopp-Matte 

- Besen 

- Schleppnetz 

- Schläger 

- Schiedsrichterstuhl  

- Kleininventar (Abfallkübel, Sitzbank 
oder Stuhl für Spieler) 

Tischtennis - Ball  - Schläger 
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- Tisch und Netz 

- Trainingsroboter 

Triathlon - siehe Schwimmen und Radsport - Neoprenanzug  

Turnen - Trampolin 

- Rhönrad 

 

Faustball 

- Ball  

- Mobiler Ständer 

- Netzleine 

 

Geräteturnen 

- siehe auch Kunstturnen 

- Federboden 

- Tumblingbahn 

- Musikgerät (max. Fr. 800) 

 

Gymnastik 

- Handgerät 

- Musikgerät (max. Fr. 800) 

 

Korbball 

- Ball  

- mobiler Ständer 

 

Rhythmische Gymnastik 

- Reifen 

- Band  

- Keule 

- Gymnastikball  

- Musikgerät (max. Fr. 800) 

 

Teamaerobic 

- Musikgerät (max. Fr. 800) 

 

Unihockey - Torhüterausrüstung 

- Ball  

- Tor, Tornetz 

- mobile Bande 

- Anzeigetafel (Spielstand) 

- Ausrüstung für Feldspieler 

- Stock  

- Tiefschutz 

- Schutzbrille 

Volleyball - Ball  

- Netz und Ständer 

- Netzkurbel 

- Antenne und Antennenta-
schen/Grenzband 

- Haspel 

- Platzabdeckung 

- Anzeigetafel (Spielstand) 

- Spielerauswechselschild  

 

Wassersport Kanu- und Kajakfahren 

- Slalommarkierung 

- Boot (max. Fr. 3'000) 

 

Rudern / Wasserfahren 

- Boot (max. Fr. 8'000) 

- Ruder 

- Stachel 

- Rollsitz 

- Riemen 

 

- Bootsanhänger 

- Gummigriff und Gummideckel 

- Flagge 

- Wasserungswagen 

- Plache 

- Neoprenanzug  
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Segeln 

- Segelboot (max. Fr. 10'000) 

- Segel 

- Ruder/Paddel 

- Schwert 

- Rigg 

- Mast 

- Baum 

- Boje 

 

Windsurfen 

- Brett (max. Fr. 1‘000)  

- Segel (max. Fr. 1'000)  

 


